
 

  

 
 
 
 
 
 
 

1100--PPuunnkkttee--PPrrooggrraammmm    
ddeerr  BBaauuwwiirrttsscchhaafftt  NNRRWW    

ffüürr  WWaacchhssttuumm  uunndd    
BBeesscchhääffttiigguunngg  

  

 
 
 
 
 

Ein Handlungsrahmen 
für die neue Landesregierung 

in Nordrhein-Westfalen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Baugewerbliche Verbände 

Nordrhein 
Bauindustrieverband 
Nordrhein-Westfalen 

Baugewerbliche Verbände 
Westfalen 



 

 2

1.1.1.1. Mehr Bauinvestitionen, weil 

� der Investitionsstau angesichts des unbestrit-
tenen Baubedarfs im Bereich der Verkehrs-
infrastruktur und des öffentlichen Hochbaus 
endlich aufgelöst werden muss – hierzu ge-
hört auch die Zuverlässigkeit von Investitions-
planungen, 

� eine intakte und leistungsfähige (Verkehrs-) 
Infrastruktur die Voraussetzung für jedes 
Wirtschaftswachstum ist, welches wiederum 
Arbeitsplätze schafft und sichert, 

� der Standort NRW erhalten werden und inter-
national wettbewerbsfähig bleiben muss, 

� der zunehmende Transitverkehr den dringen-
den Ausbau der immer noch vorhandenen 
Engpässe im Fernstraßennetz erfordert, 

� öffentliche Bauinvestitionen sich zu zwei Drit-
teln "selbst finanzieren": 
1 Mrd € in die Infrastruktur investiert bedeuten 
mehr Steuereinnahmen +240 Mio € 
mehr Sozialversicherungsbeiträge +150 Mio € 
Einsparungen im Bereich  
der sozialen Leistungen +243 Mio € 

d.h. 1 Mrd € Investitionen kosten das Land 
nur  367 Mio € 

 
Mehr Bauinvestitionen, die finanziert 
werden können durch: 

� Umschichtung von konsumtiven in investive 
Ausgaben über Maßnahmen zur Personal-
kostenreduzierung: 

– Privatisierung öffentlicher Aufgaben, 
– Abbau von Hierarchieebenen in der Ver-

waltung, 
– Nutzung von Synergieeffekten innerhalb 

der Ministerien sowie im interministeriellen 
Bereich, 

– Straffung des Aufgabenspektrums, 
z. B. Streichung "grüner Spielwiesen", die 
Übererfüllung von EU-Richtlinien oder un-
sachgemäße, z.T. widersprüchliche Umwelt-
schutzaktivitäten. 

� sukzessiven Abbau von Erhaltungs-
subventionen,  
z.B. Steinkohle, Windkraft, Denkmalschutz 

 

 
 Vorschlag: 
 i. S. der Gleichbehandlung pauschale Kür-

zung der Subventionen um 5% oder 10%  
jährlich bis auf Null bzw. einen festgelegten 
Sockelbetrag. Bei unabdingbaren neuen Sub-
ventionsgewährungen automatisch Subventi-
onsabbau verankern. 

 
 

� Rückführung staatlicher Betätigung auf hoheit-
liche Aufgaben,  

� stärkere Ausrichtung der Kostenzurechnung 
staatlicher Leistungen nach dem Verursacher-
prinzip mit dem Ziel der Zuschussminimierung:  
– staatliche Leistungen an den Bürger müssen  

im Wettbewerb mit der privaten Wirtschaft! 
kostendeckend erbracht werden (z.B.  
Kostenübernahme des Polizeieinsatzes bei 
Großveranstaltungen im Bereich des Sports 
oder der Unterhaltungsindustrie durch den 
Veranstalter)  

� effizienteren Einsatz des Produktionsfaktors 
Kapital, 

Maßnahmen: 

– nachhaltiger Bürokratieabbau, 
– Verringerung der Regelungsdichte,  
– Straffung der Behördenstrukturen, 
– Beschleunigung von Entscheidungspro-

zessen, z. B. im Fall der Verzögerungen bei 
der Realisierung der JVA Ratingen 

Grundsätzlich gilt: 
Konzentration politischer Initiativen auf wachs-
tumsfördernde Maßnahmen.  

� Aktivierung privaten Kapitals für Investi- 
tionen, 

Maßnahmen:  

– steuerliche Entlastung von (Bau-)Investitio-
nen der Wirtschaft, 

– privatwirtschaftliche Finanzierung und Reali-
sierung öffentlicher Bauvorhaben im Rah-
men der Public-Private-Partnership. 

 Vorteile von PPP-Modellen: 

z wie Wirtschaftlichkeitsvergleiche bele-
gen, ist die privatwirtschaftliche Realisie-
rung öffentlicher Bauvorhaben i. d. R. 
kostengünstiger und schneller, da 
Planung und Ausführung in einer Hand, 



 

 3

z PPP-Modelle werden im europäischen 
Ausland bereits seit Jahren mit großem 
Erfolg angewendet und umgesetzt (Anteil 
der PPP-Modelle in Großbritannien an 
den realisierten Infrastrukturprojekten  
ca. 20%), 

Zu favorisieren sind Betreibermodelle, die 
z die öffentlichen Haushalte entlasten und 
z die staatliche Betätigung (Staatsquote) 

einschränken zu Gunsten privatwirt-
schaftlicher Initiativen. 

 
 

2.2.2.2. Abbau von Wettbewerbs-
verzerrungen auf dem Baumarkt 

� keine EU-weite Dienstleistungsfreiheit nach 
dem Herkunftslandprinzip, 

� Dienstleistungsfreiheit nur bei gleicher Bezah-
lung für gleiche Arbeit am gleichen Ort, 

� Einführung eines Präqualifikationssystems 
als ordnungspolitisches Instrument zur Beseiti-
gung wettbewerbsschädlicher Störfaktoren auf 
dem Baumarkt mit dem Ziel 

– ruinöse Angebote unter Einstandskosten 
auszuschließen, 

– die Beschäftigung illegaler Arbeitnehmer 
zu verhindern,  

– und dadurch das Qualitätsniveau zu 
verbessern. 

 

Definition:  
Als Präqualifikation im bauwirtschaftlichen 
Sinne ist zu verstehen eine vorgelagerte, 
auftragsunabhängige Prüfung der Eignung 
des Bauunternehmens auf Basis eines ein-
heitlichen Prüfkatalogs, dessen maßgebli-
che Prüfkriterien sich auf folgende Merkma-
le beziehen: 
- die technische Kompetenz, 
- die wirtschaftliche und finanzielle Stabilität 
- sowie die rechtliche Zuverlässigkeit. 
 

Da der Nachweis auch von ausländischen Unter-
nehmen erbracht werden muss, tritt hierdurch 
endlich die bisher fehlende grenzübergreifende 
Anpassung der Wettbewerbsbedingungen ein. 

 

3.3.3.3.    Strikte Einhaltung der VOB/A für 

öffentliche Auftraggeber und keine Aufhebung 
der VOB-Bindung für Kommunen, da die VOB 

� den wirtschaftlichen Einkauf von Bauleistungen 
gewährleistet 

� auch nach Auffassung von Experten ein zentrales 
Bollwerk gegen Korruption und Vorteilsnahme 
darstellt, 

� den Auftraggebern größtmögliche Transparenz 
der Angebote sowie den Bietern Fairness und 
Schutz vor Diskriminierung und Manipulation 
bei der Vergabe gewährleistet,  

� einen angemessenen Ausgleich der Interes-
sen zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer 
bei der Vergabe von Bauleistungen schafft. 
 

Sofortmaßnahme:   
Zügige Beendigung des zweiten NRW-
Modellversuchs der VOB-Vergabe mit Preis-
verhandlungen (Pilotprojekt II) 
 
 

 
 

4.4.4.4.    Abbau von Investitionshemm-
nissen 
Hierzu gehören:  

� Blockaden durch überzogenen Umweltschutz 
ideologischer Ausprägung,  

� übertriebene Reglementierungen und  
Formalismus durch die öffentliche Verwaltung. 

� Nutzung von Ermessensspielräumen im Sinne 
von Vorfahrt für Arbeitsplätze 

 
 

5. Verbesserung der Zahlungs-
moral, da 

� Umfragen zufolge bei Baumaßnahmen des 
Bundes und des Landes der Zeitraum zwischen 
Ausgang der Schlussrechnung und Zahlungs-
eingang mit durchschnittlich 90 Tagen erheblich 
über dem vorgegebenen Rahmen liegt und  

� laut VOB die Zahlung spätestens 2 Monate 
nach Zugang der Schlussrechnung erfolgen 
muss. 
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6. Abbau von überhöhten Vertrags-
erfüllung- und Gewährleistungs- 
bürgschaften und Rückführung auf das 
unbedingt notwendige Maß, da 

� hierdurch die Kreditlinie der Unternehmen be-
lastet und die Liquidität über Gebühr einge-
schränkt wird, zumal 

� die Kreditinstitute gegenüber der Baubranche 
eine ausgeprägt restriktive Kreditpolitik betrei-
ben. 

 
 

7. Abschaffung unpraktikabler 
Gesetze und Verordnungen  
 

Sofortmaßnahme:  
Abschaffung des Tariftreuegesetzes, da 
aufgrund fehlender Kontrollmöglichkeiten 
nicht durchsetzbar. 
 

 
 
 

8. Erhalt der WFA-Mittel für die 
Wohnungsbauförderung 

� der öffentlich geförderte Wohnungsbau muss 
eine tragende Säule der sozialen Marktwirt-
schaft bleiben, daher  

� keine Auflösung des Sondervermögens zu-
gunsten der Pensionskassen des Landes. 

 
 

9. Erhöhung der Mittel für die 
Städtebauförderung, da 

� die Revitalisierung der Innenstädte für den 
wirtschaftlichen Aufschwung der Kommunen 
unabdingbar ist, 

� deren Anstoßeffekt (Multiplikatorwirkung) 
mit 1 zu 8 außerordentlich hoch ist, d. h.  
1 Mio € für die Städtebauförderung bewirken  

 

� Folgeinvestitionen durch Kommune und 
Wirtschaft in Höhe von 8 Mio €.  

Die Folge sind:  

zusätzliche Steuereinnahmen und Sozialbei-
träge bei gleichzeitig sinkender Arbeitslosig-
keit. 

 
 

10. Keine wirtschaftliche Betäti-
gung von Staatsbetrieben, weil 

� diese in Konkurrenz zur Privatwirtschaft durch 
die enge Verflechtung zur Gebietskörper-
schaft Kostenvorteile genießen, wie z. B. 
durch die Nutzung nur intern zugänglicher 
kommunaler Infrastruktur oder bei der Kredit-
gewährung, so dass 

� die wirtschaftliche Betätigung von Staatsbe-
trieben zu gravierenden Wettbewerbsver-
zerrungen führt und  

� Unternehmen und Arbeitsplätze im Mittelstand 
gefährdet 
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